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KUNDMACHUNG 
 
Aus Anlass des bevorstehenden Neujahrsfestes wird hiermit öffentlich bekannt gegeben, dass in 
Anwendung der einschlägigen Bestimmungen des Pyrotechnikgesetzes 2010, BGBl. I Nr. 131/2009 
i.d.g.Fg., innerhalb der nachstehend beschriebenen Ortschaften der Gemeinde St.Gilgen die 
Verwendung von kleinen Feuerwerken der Klasse F2 gestattet wird. 
 
Ortschaften (Weilerbezeichnungen): 
Sankt Gilgen, Laim, Pöllach, Winkl, Schwand, Farchen, Stockach, Reith, Abersee, Brunn, Ried, 
Oberburgau, Unterburgau 
 
Achtung: 
Die allgemeinen Verbote der Verwendung pyrotechnischer Gegenstände und Sätze innerhalb 
und in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Gotteshäusern, Krankenanstalten, Kinder-, Alters- und 
Erholungsheimen sowie Tierheimen und Tiergärten nach § 38 Abs. 2 PyroTG 2010 sowie in 
unmittelbarer Nähe größerer Menschenansammlungen gemäß § 39 Abs. 1 PyroTG 2010 und in 
sachlichem, örtlichem und zeitlichem Zusammenhang mit einer Sportveranstaltung gemäß § 39 
Abs. 2 PyroTG 2010 bleiben davon unberührt. Weiters ist gemäß § 38 Abs. 5 PyroTG 2010 auch 
die Verwendung pyrotechnischer Gegenstände und Sätze in der Nähe von leicht entzündlichen 
oder explosionsgefährdeten Gegenständen, Anlagen und Orten, wie insbesondere Tankstellen, 
verboten. 
 
Hierbei ist jeder, der solche Feuerwerke zum Abschuss bringt, verpflichtet, auf die örtlichen 
Sicherheitsverhältnisse Rücksicht zu nehmen und auf das Erfordernis der Nichtbeeinträchtigung der 
Ruhe unbedingt zu achten. 
 
Diese Genehmigung gilt nur für die Zeit vom 
 

31. Dezember 2019 ab 12.00 Uhr bis 1. Jänner 2020,  1.00 Uhr. 
 
Die Nichtbeachtung dieser Anordnung wird von der Bezirksverwaltungsbehörde im Verwaltungswege 
geahndet. 

Der Bürgermeister: 
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Verteiler: 
Amtstafel St.Gilgen 
Polizeiinspektion St.Gilgen per E-Mail 
Landespolizeidirektion Salzburger per E-Mail 
 
 

Amtstafel St.Gilgen 
 
angeschlagen am:  10.12.2019 
 
abgenommen am:  

 nach dem 01.01.2019 
 


		2019-12-05T09:13:36+0100
	E=office@gemgilgen.at, CN=Gemeinde St. Gilgen, O=Gemeinde St. Gilgen, L=St. Gilgen, S=Salzburg, C=AT
	Amtssignatur




